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Meldepflichten 

§ 52a. (1) Der Berufsberechtigte hat die Geldwäschemeldestelle von sich aus mittels einer Meldung 
umgehend zu informieren, wenn er bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit Kenntnis davon erhält oder 
den Verdacht hat, dass finanzielle Mittel unabhängig vom betreffenden Betrag aus kriminellen 
Tätigkeiten stammen oder mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen. Der Berufsberechtigte hat 
etwaigen Aufforderungen der Geldwäschemeldestelle zur Übermittlung zusätzlicher Auskünfte betreffend 
die Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung umgehend Folge zu leisten. Die Verdachtsmeldung und alle zu leistenden 
Auskünfte sind in einem geläufigen elektronischen Format unter Verwendung der durch die 
Geldwäschemeldestelle festgelegten, sicheren Kommunikationskanäle zu übermitteln. 

(2) Die Geldwäschemeldestelle kann im Rahmen ihrer Aufgaben vom Berufsberechtigten 
Informationen zur Verhinderung, Aufdeckung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung anfordern, einholen und nutzen, selbst wenn keine vorherige Meldung gemäß 
Abs. 1 erstattet wurde. Der Berufsberechtigte hat der Geldwäschemeldestelle auf schriftliches Verlangen 
unmittelbar über die durch die Geldwäschemeldestelle festgelegten, sicheren Kommunikationskanäle alle 
erforderlichen Auskünfte zur Verfügung zu stellen. 

(3) Der Berufsberechtigte muss in Erwägung ziehen, eine Verdachtsmeldung gemäß Abs. 1 an die 
Geldwäschemeldestelle zu erstatten, wenn er bei einem Auftraggeber seinen Sorgfaltspflichten in Bezug 
auf die Feststellung und Überprüfung der Identität des Auftraggebers, des wirtschaftlichen Eigentümers 
oder der Bewertung und angemessenen Informationseinholung über Zweck und angestrebte Art der 
Geschäftsbeziehung nicht nachkommen kann. 

(4) Berufsberechtigte dürfen Transaktionen, von denen sie wissen oder vermuten, dass sie mit 
finanziellen Mitteln aus kriminellen Tätigkeiten oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen, erst 
dann durchführen, wenn die in Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen sind. Darüber sind in 
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geeigneter Weise Aufzeichnungen zu erstellen und für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der 
Geschäftsbeziehung mit den Auftraggebern oder nach dem Zeitpunkt einer gelegentlichen Transaktion 
aufzubewahren und vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorschriften dann zu löschen. 

(5) Die Abwicklung einer unter Abs. 4 fallenden Transaktion darf unter Beachtung anderer, 
insbesondere strafrechtlicher Rechtsvorschriften fortgeführt werden, wenn die Geldwäschemeldestelle 
dies ohne weitere Auflage gestattet oder die Berufsberechtigten alle besonderen Anweisungen der 
Geldwäschemeldestelle im Einklang mit dem österreichischen Recht befolgt haben. Die 
Geldwäschemeldestelle ist nicht berechtigt, Berufsberechtigten Anweisungen zu einem Verhalten zu 
geben, das einem strafrechtlichen Tatbestand entspricht. 

(6) Die Berufsberechtigten sind berechtigt, von der Geldwäschemeldestelle zu verlangen, dass diese 
entscheidet, ob gegen die unverzügliche Durchführung von Aufträgen oder Transaktionen Bedenken 
bestehen. Äußert sich die Geldwäschemeldestelle bis zum Ende des folgenden Werktages nicht, so darf 
der Auftrag unverzüglich durchgeführt werden. 

(7) Falls die Unterlassung der Abwicklung des Auftrages oder der Transaktion aber nicht möglich ist 
oder durch eine solche Unterlassung die Ermittlung des Sachverhalts erschwert oder verhindert würde, so 
hat der Berufsberechtigte der Geldwäschemeldestelle unmittelbar nach der Abwicklung die nötige 
Information zu erteilen. 

(8) Die Übermittlung aller Informationen nach Abs. 1, 2, 4 und 7 kann durch speziell vom 
Berufsberechtigten beauftragte Personen erfolgen. 

(9) Die Pflichten nach Abs. 1 bis 7 bleiben allerdings bestehen, wenn die Berufsberechtigten wissen, 
dass der Auftraggeber ihre Rechtsberatung bewusst für den Zweck der Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung in Anspruch nimmt. 

(10) Geben Berufsberechtigte, deren Angestellte oder leitendes Personal im guten Glauben 
Informationen gemäß den Abs. 1, 2, 4 oder 7 weiter oder wird in diesem Zusammenhang ein Auftrag 
nicht durchgeführt, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertraglich oder durch Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften geregelten Beschränkung der Informationsweitergabe und zieht für den 
Berufsberechtigten oder sein leitendes Personal oder seine Angestellten keinerlei Haftung nach sich, und 
zwar auch nicht in Fällen, in denen ihnen die zugrunde liegende kriminelle Tätigkeit oder die in 
Verbindung stehende Terrorismusfinanzierung nicht genau bekannt war, und unabhängig davon, ob 
tatsächlich eine rechtswidrige Handlung begangen wurde. 

(11) Berufsberechtigte, ihr leitendes Personal, ihre Angestellten oder ihre Vertreter, die innerhalb des 
Unternehmens des Berufsberechtigten, innerhalb der Gruppe oder gegenüber der Geldwäschemeldestelle 
eine Meldung nach Abs. 1, 2, 4 oder 7 erstatten oder einen Verdacht auf Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung melden, dürfen deswegen weder 

 1. benachteiligt, insbesondere nicht beim Entgelt, beim beruflichen Aufstieg, bei Maßnahmen der 
Aus- und Weiterbildung, bei der Versetzung oder bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
oder 

 2. nach strafrechtlichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden, 

es sei denn, die Meldung ist vorsätzlich unwahr abgegeben worden. Dem Arbeitgeber oder einem Dritten 
steht ein Schadenersatzanspruch nur bei einer offenbar unrichtigen Meldung, die der Arbeitnehmer mit 
Schädigungsvorsatz erstattet hat, zu. Die Berechtigung zur Abgabe von Meldungen darf vertraglich nicht 
eingeschränkt werden. Entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam. 

(12) Die Geldwäschemeldestelle ist ermächtigt anzuordnen, dass eine laufende oder bevorstehende 
Transaktion, die der Meldepflicht gemäß § 52a unterliegt, unterbleibt oder vorläufig aufgeschoben wird 
und dass Aufträge des Auftraggebers über Geldausgänge nur mit Zustimmung der Geldwäschemeldestelle 
durchgeführt werden dürfen. Die Geldwäschemeldestelle hat die Staatsanwaltschaft ohne unnötigen 
Aufschub von der Anordnung zu verständigen. Der Auftraggeber ist ebenfalls zu verständigen, wobei die 
Verständigung des Auftraggebers längstens für fünf Werktage aufgeschoben werden kann, wenn diese 
ansonsten die Verfolgung der Begünstigten einer verdächtigen Transaktion behindern könnte. Der 
Berufsberechtigte ist über den Aufschub der Verständigung des Auftraggebers zu informieren. Die 
Verständigung des Auftraggebers hat den Hinweis zu enthalten, dass er oder ein sonst Betroffener 
berechtigt sei, Beschwerde wegen Verletzung seiner Rechte an das zuständige Verwaltungsgericht zu 
erheben. 

(13) Die Geldwäschemeldestelle hat die Anordnung nach Abs. 12 aufzuheben, sobald die 
Voraussetzungen für die Erlassung weggefallen sind oder die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die 
Voraussetzungen für eine Beschlagnahme gemäß § 109 Z 2 und § 115 Abs. 1 Z 3 StPO nicht bestehen. 
Die Anordnung tritt im Übrigen außer Kraft, 
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 1. wenn seit ihrer Erlassung sechs Monate vergangen sind oder 

 2. sobald das Gericht über einen Antrag auf Beschlagnahme gemäß § 109 Z 2 und § 115 Abs. 1 Z 3 
StPO rechtskräftig entschieden hat. 

(14) Die Geldwäschemeldestelle hat den Berufsberechtigten Zugang zu aktuellen Informationen über 
Methoden der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und über Anhaltspunkte zu verschaffen, an 
denen sich verdächtige Transaktionen erkennen lassen. Soweit dies praktikabel ist, hat sie ebenso dafür zu 
sorgen, dass eine zeitgerechte Rückmeldung an den Berufsberechtigten in Bezug auf die Wirksamkeit von 
Verdachtsmeldungen und die daraufhin getroffenen Maßnahmen erfolgt. 
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